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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes

A .  Z i e l s e t z u n g

In den vergangenen Jahren haben die Regelungen über das Tanzverbot nach §§ 10
und 11 des Feiertagsgesetzes (FTG) immer wieder zu Diskussionen geführt. Im
bundesweiten Vergleich enthält das baden-württembergische Feiertagsgesetz eine
der strengsten Regelungen zum Tanzverbot. Diese Vorschriften sollen nun unter
Berücksichtigung des zum Teil besonders hohen Schutzgehaltes einzelner Sonn-
und Feiertage an die heutigen, im Laufe der Jahrzehnte geänderten Lebensge-
wohnheiten angepasst werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Mit diesem Gesetz sollen § 10 Absatz 1 und § 11 FTG dahingehend geändert wer-
den, dass das bisher bestehende ganztägige Tanzverbot für öffentliche Tanzunter-
haltungen sowie für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesell-
schaften in Wirtschaftsräumen am Gründonnerstag, Karsamstag und am Ersten
Weihnachtstag aufgehoben wird. Künftig soll ein zeitlich begrenztes Tanzverbot
von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr gelten. Überdies wird das bis-
lang nach § 10 Absatz 1 FTG am 24. Dezember bestehende zeitlich begrenzte
Verbot für öffentliche Tanzunterhaltungen aufgehoben. Der bisher in § 10 Absatz 1
und § 11 FTG geregelte Beginn des Verbotes für öffentliche Tanzunterhaltungen
sowie für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in
Wirtschaftsräumen an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volks-
trauertag und Totengedenktag soll mit dem Beginn der in § 9 Absatz 1 der Gast-
stättenverordnung (GastVO) geregelten allgemeinen Sperrzeit in Einklang ge-
bracht werden. Folgerichtig sollen künftig auch die in § 8 Absatz 1 Satz 1 FTG
geregelten Veranstaltungsverbote am Totengedenktag ab Beginn der allgemeinen
Sperrzeit nach § 9 GastVO gelten. Das bisher nach § 10 Absatz 2 FTG an den
übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen bestehende Tanzverbot wird auf-
gehoben.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes.

D .  W e s e n t l i c h e  E r g e b n i s s e  d e s  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k s

Das Gesetz wird mit Blick auf die die Nachhaltigkeit besonders prägenden öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Aspekte als neutral eingestuft.
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Staatsministerium                                                          Stuttgart, 7. Oktober 2015
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des Lan-
des Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Feiertagsgesetzes mit Begründung und Vorblatt.
Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Federführend ist das
Innenministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Änderung des 
Feiertagsgesetzes

Artikel 1

Das Feiertagsgesetz in der Fassung vom 8. Mai 1995
(GBl. S. 450), das durch Gesetz vom 25. November 2014
(GBl. S. 548) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „3 Uhr“ durch
die Angabe „5 Uhr“ ersetzt.

2. §§ 10 und 11 werden wie folgt gefasst:

                                             „§ 10

    Öffentliche Tanzunterhaltungen sind 

    1.  von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr,

    2.  an Allerheiligen, wenn Allerheiligen auf die Wochen-
tage

        a) Montag bis Freitag fällt, von 3 Uhr bis 24 Uhr,

        b) Samstag oder Sonntag fällt, von 5 Uhr bis 24 Uhr,

    3.  am Allgemeinen Buß- und Bettag von 3 Uhr bis 
24 Uhr sowie

    4.  am Volkstrauertag und Totengedenktag von 5 Uhr
bis 24 Uhr

    verboten. In Kur- und Erholungsorten beginnen die
Verbote nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und
Nummer 3 bereits um 2 Uhr.

                                              § 11

    Für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlosse-
nen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen gilt § 10 ent-
sprechend.“

3. In § 13 Absatz 2 werden die Wörter „3 000 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „1 500 Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

In Anbetracht des gesellschaftlichen Wandels in den vergangenen Jahrzehnten,
der auch das Freizeitverhalten weiter Bevölkerungsteile erfasst, haben die Rege-
lungen über das Tanzverbot nach §§ 10 und 11 FTG immer wieder zu Diskussio-
nen geführt. Im bundesweiten Vergleich enthält das baden-württembergische Fei-
ertagsgesetz im Hinblick auf das Tanzverbot eine der striktesten Regelungen.

Die Regelungen über das Tanzverbot sollen nun unter Berücksichtigung des
durch Artikel 140 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit Artikel 139 Weimarer
Verfassung (WRV) verfassungsrechtlich gewährleisteten Schutzauftrags für den
Sonn- und Feiertagsschutz sowie unter Berücksichtigung des teilweise abgestuf-
ten Schutzgehalts einzelner Sonn- und Feiertage an die heutigen im Laufe der
Jahrzehnte geänderten Lebensgewohnheiten angepasst werden. 

Nach der derzeitigen Rechtslage besteht nach § 10 Absatz 1 FTG für sogenannte öf-
fentliche Tanzunterhaltungen an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag,
Volkstrauertag, Totengedenktag und 24. Dezember ein zeitlich begrenztes (von 3
Uhr bis 24 Uhr), am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und am Ersten
Weihnachtstag ein ganztägiges Verbot. An den übrigen Sonntagen und gesetz -
lichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober gilt das Verbot 
für öffentliche Tanzunterhaltungen nach der aktuellen Gesetzeslage von 3 Uhr bis
11 Uhr (vgl. § 10 Absatz 2 FTG).

Für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirt-
schaftsräumen gilt nach dem derzeit geltenden § 11 FTG ein – mit Ausnahme des
24. Dezember – der Regelung des § 10 Absatz 1 FTG entsprechendes Verbot.

Nach der bisherigen Regelung in § 8 Absatz 1 FTG sind am Totengedenktag ab 
3 Uhr öffentliche Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den
Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, sowie sonstige öffentliche Veranstaltun-
gen, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse
der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen, sowie öffentliche Sportveran-
staltungen – letztgenannte bis 13 Uhr – verboten (vgl. bisherige Regelung in § 8
Absatz 1 Satz 2 FTG).

Mit diesem Gesetz sollen § 10 Absatz 1 und § 11 FTG dahingehend geändert wer-
den, dass das bisher bestehende ganztägige Tanzverbot für öffentliche Tanzunter-
haltungen sowie für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesell-
schaften in Wirtschaftsräumen am Gründonnerstag, Karsamstag und am Ersten
Weihnachtsfeiertag aufgehoben wird. Künftig soll ein zeitlich begrenztes Tanz-
verbot von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr und damit ausschließ-
lich am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot gelten. Darüber hinaus wird das
bislang nach § 10 Absatz 1 FTG am 24. Dezember bestehende zeitlich begrenzte
(3 bis 24 Uhr) Verbot für öffentliche Tanzunterhaltungen aufgehoben. Tanzunter-
haltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen
waren bisher am 24. Dezember bereits erlaubt (vgl. § 11 FTG). 

Der bisher in § 10 Absatz 1 und § 11 FTG geregelte Beginn des Tanzverbotes
(bislang 3 Uhr) für öffentliche Tanzunterhaltungen sowie für Tanzunterhaltungen
von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen an Aller-
heiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totengedenktag
soll sich überdies nach dem Beginn der in § 9 Absatz 1 Gaststättenverordnung ge-
regelten allgemeinen Sperrzeit bestimmen, sodass künftig der Beginn des Tanz-
verbotes und der Beginn der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie
für öffentliche Vergnügungsstätten an diesen Feiertagen einheitlich geregelt sind.
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Folgerichtig zu dieser Gesetzesänderung sollen künftig auch die in § 8 Absatz 1
Satz 1 FTG geregelten Veranstaltungsverbote am Totengedenktag ab 5 Uhr, d. h.
ab Beginn der in § 9 GastVO geregelten allgemeinen Sperrzeit gelten.

Darüber hinaus soll die bisherige Regelung des § 10 Absatz 2 FTG wegfallen, wo-
nach öffentliche Tanzunterhaltungen an den übrigen Sonntagen und gesetzlichen
Feiertagen bisher zwischen 3 und 11 Uhr verboten sind. Allerdings gilt zum
Schutz des Hauptgottesdienstes weiterhin das sich aus § 7 Absatz 2 FTG ergeben-
de Verbot, das auch öffentliche Tanzunterhaltungen umfasst.

Künftig sind an den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen öffentliche
Tanzunterhaltungen bis zum Beginn der in § 9 GastVO geregelten allgemeinen
Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungs-
stätten erlaubt. Ein solcher Einklang zwischen dem Beginn des Verbotes öffent -
licher Tanzunterhaltungen und dem Beginn der Sperrzeit ergibt sich künftig
tatsächlich mangels anderslautender Regelungen im Feiertagsgesetz aus der Gel-
tung der Regelung über die allgemeine Sperrzeit nach § 9 GastVO.

Die bislang in § 13 Absatz 2 der geltenden Fassung des Feiertagsgesetzes in der
Währung Deutsche Mark angegebene Bußgeldobergrenze soll eine Euro-Anpas-
sung erfahren.

2. Inhalt

a) Lockerung des Tanzverbotes

Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 139 WRV enthält einen objektiv-recht-
lichen Schutzauftrag für den Sonn- und Feiertagsschutz und verpflichtet als insti-
tutionelle Garantie den Gesetzgeber auch, ein Mindestniveau des Schutzes der
Sonntage und der gesetzlich anerkannten Feiertage zu gewährleisten, wobei dem
Gesetzgeber ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu-
kommt (vgl. nur BVerfG, Urt. v. 01.12.2009, Az. 1 BvR 2857/07, 1 BvR 2858/07 –
Berliner Ladenöffnungsgesetz). Im Rahmen dieses Spielraums kann der Gesetz-
geber auf eine geänderte soziale Wirklichkeit, insbesondere auf den gesellschaft -
lichen Wandel im Freizeitverhalten und in der Feierabendgestaltung Rücksicht
nehmen. Durch eine behutsame Lockerung des Tanzverbotes kann unterschied -
lichen Interessenlagen Rechnung getragen werden. 

Durch die institutionelle Garantie des Artikels 140 GG in Verbindung mit Ar -
tikel 139 WRV sind der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Ta-
ge der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung verfassungsrechtlich geschützt.
Eine inhaltlich identische Bestimmung enthält Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der
Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV). 

Am Karfreitag soll das Tanzverbot ganztags beibehalten werden. Der Karfreitag
ist vor allem durch das Gedenken an die Passion und den Tod von Jesus Christus
geprägt. Die Beibehaltung des ganztägigen Tanzverbotes an diesem Tag als ei-
nem der schutzwürdigsten Feiertage ist geboten, da eine andere Regelung mit
dem Charakter dieses Tages nicht vereinbar wäre. Diese Regelung steht auch im
Einklang mit der Regelung in § 8 Absatz 1 FTG, aus der sich eine besondere
Schutzwürdigkeit des Karfreitags ergibt.

Das bisher an Gründonnerstag und Karsamstag bestehende ganztägige Verbot für
öffentliche Tanzunterhaltungen (vgl. der bisherige § 10 Absatz 1 FTG) wird auf-
gehoben. Künftig soll jedoch ein zeitlich begrenztes Tanzverbot von Gründon-
nerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr gelten. Diese Regelung trägt der Bedeu-
tung des Gründonnerstags (Feier des letzten Abendmahls) und der Würde des
Karsamstags (Tag der Grabesruhe Jesu Christi) Rechnung. Das bisher am Ersten
Weihnachtsfeiertag bestehende ganztägige Verbot für öffentliche Tanzunterhal-
tungen (vgl. der bisherige § 10 Absatz 1 FTG) wird ebenfalls aufgehoben. Eine
solche Regelung ist mit dem Wesen dieses Tages vereinbar.
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Folgerichtig wird auch die entsprechende Regelung für Tanzunterhaltungen von
Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen (vgl. § 11 FTG)
sinngemäß geändert. Damit sind künftig Tanzunterhaltungen am Ersten Weih-
nachtsfeiertag im Rahmen der Regelungen über die allgemeine Sperrzeit nach § 9
Absatz 1 GastVO, Tanzunterhaltungen am Gründonnerstag und am Karsamstag
im Rahmen dieser sowie im Rahmen der durch die Gesetzesänderung gelockerten
zeitlichen Grenzen nach dem Feiertagsgesetz erlaubt. 

§ 9 Absatz 1 GastVO differenziert in seiner derzeit geltenden Fassung bei dem
Beginn der allgemeinen Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für
öffentliche Vergnügungsstätten wie folgt: An den Wochentagen Montag bis Frei-
tag beginnt die allgemeine Sperrzeit um 3 Uhr, in Kur- und Erholungsorten um 
2 Uhr. An Samstagen und Sonntagen beginnt die allgemeine Sperrzeit um 5 Uhr.
Dies gilt auch für Kur- und Erholungsorte. Die Sperrzeit endet jeweils um 6 Uhr.

Für Tanzunterhaltungen am Gründonnerstag besteht demnach künftig aufgrund
der Geltung der Regelungen über die allgemeine Sperrzeit ein Verbot öffentlicher
Tanzunterhaltungen von 3 bis 6 Uhr, in Kur- und Erholungsorten von 2 bis 6 Uhr.
Ab 18 Uhr besteht künftig am Gründonnerstag ein Tanzverbot. Für Tanzunterhal-
tungen am Karsamstag besteht künftig ein Tanzverbot bis 20 Uhr. Soweit der Er-
ste Weihnachtsfeiertag auf die Wochentage Montag bis Freitag fällt, gilt an die-
sem künftig aufgrund der Geltung der Regelungen über die allgemeine Sperrzeit
lediglich ein Verbot öffentlicher Tanzunterhaltungen von 3 bis 6 Uhr, in Kur- und
Erholungsorten von 2 bis 6 Uhr, soweit er auf einen Samstag oder Sonntag fällt,
von 5 bis 6 Uhr.

Diese Regelungen stehen im Einklang mit dem abgestuften Schutzgehalt dieser
Tage.

Überdies wird das bislang nach § 10 Absatz 1 FTG am 24. Dezember bestehen-
de zeitlich begrenzte (von 3 bis 24 Uhr) Verbot öffentlicher Tanzunterhaltungen
aufgehoben, sodass künftig öffentliche Tanzunterhaltungen am 24. Dezember
im Rahmen der gesetzlichen Grenzen der Regelungen über die allgemeine
Sperrzeit nach § 9 Absatz 1 GastVO erlaubt sind. Soweit der 24. Dezember auf
die Wochentage Montag bis Freitag fällt, gilt an diesem künftig lediglich ein
Verbot für öffentliche Tanzunterhaltungen von 3 bis 6 Uhr, in Kur- und Erho-
lungsorten von 2 bis 6 Uhr, soweit der 24. Dezember auf einen Samstag oder
Sonntag fällt, von 5 bis 6 Uhr. Dabei wird durch § 7 Absatz 1 Satz 1 FTG die
Zeit ab 17 Uhr am 24. Dezember unter besonderen Schutz gestellt. Nach dieser
Regelung sind am 24. Dezember ab 17 Uhr in der Nähe von Kirchen und ande-
ren dem Gottesdienst dienenden Gebäuden alle Handlungen zu vermeiden, die
geeignet sind, den Gottesdienst zu stören.

Eine solche Regelung steht mit dem Wesen und dem Charakter dieses Tages im
Einklang. Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in
Wirtschaftsräumen waren bereits nach der bisherigen Rechtslage (vgl. § 11 FTG)
am 24. Dezember von einem Tanzverbot ausgenommen und damit ganztägig er-
laubt. 

Der bisher in § 10 Absatz 1 und § 11 FTG geregelte Beginn des Verbotes für öf-
fentliche Tanzunterhaltungen und für Tanzunterhaltungen von Vereinen und ge-
schlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen (bislang 3 Uhr) an Allerheili-
gen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totengedenktag soll
sich künftig jeweils nach dem Beginn der in § 9 Absatz 1 GastVO geregelten all-
gemeinen Sperrzeit bestimmen, sodass künftig der Beginn des Tanzverbotes und
der Beginn der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche
Vergnügungsstätten an diesen Feiertagen im Einklang stehen.

Künftig beginnt für Tanzunterhaltungen am Allgemeinen Buß- und Bettag sowie
an Allerheiligen, soweit dieser gesetzliche Feiertag auf die Wochentage Montag
bis Freitag fällt, das Tanzverbot wie bisher um 3 Uhr, in Kur- und Erholungsorten
um 2 Uhr.
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Soweit Allerheiligen auf einen Samstag oder Sonntag fällt, beginnt künftig das
Tanzverbot an diesem Tag um 5 Uhr. Am Volkstrauertag und am Totengedenktag
beginnt künftig das Tanzverbot ebenfalls um 5 Uhr. 

Diese Gesetzesänderung ist mit dem besonderen Charakter von Allerheiligen,
Volkstrauertag und Totengedenktag als Gedenktage sowie mit der Bedeutung des
Buß- und Bettags als speziellem Tag der Selbstbesinnung vereinbar.

Folgerichtig zu dieser Gesetzesänderung sollen künftig auch die in § 8 Absatz 1
Satz 1 FTG geregelten Veranstaltungsverbote am Totengedenktag nicht mehr wie
bisher ab 3 Uhr (vgl. die bisherige Regelung in § 8 Absatz 1 Satz 2 FTG), sondern
ab Beginn der in § 9 Absatz 1 GastVO geregelten allgemeinen Sperrzeit an die-
sem Tag (5 Uhr) gelten.

Die bisherige Regelung in § 10 Absatz 1 und § 11 FTG über das auf 24 Uhr fest-
gelegte Ende des Verbotes für öffentliche Tanzunterhaltungen und Tanzunterhal-
tungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen an
Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totenge-
denktag wird beibehalten. Diese Regelung ist im Hinblick auf den besonderen
Charakter dieser Feiertage geboten.

Künftig soll die bisherige Regelung des § 10 Absatz 2 FTG wegfallen, wonach öf-
fentliche Tanzunterhaltungen an den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feierta-
gen bisher zwischen 3 und 11 Uhr verboten sind. Allerdings gilt zum Schutz des
Hauptgottesdienstes weiterhin das sich aus § 7 Absatz 2 FTG ergebende Verbot,
das auch öffentliche Tanzunterhaltungen umfasst. Künftig wird sich infolge des
Wegfalls des § 10 Absatz 2 FTG der Beginn und das Ende des Verbotes für öf-
fentliche Tanzunterhaltungen mangels anderweitiger Regelungen im Feiertagsge-
setz nach dem Beginn und dem Ende der in § 9 GastVO geregelten allgemeinen
Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungs-
stätten bestimmen. Damit stehen künftig auch an den übrigen Sonntagen und ge-
setzlichen Feiertagen der Beginn des Verbotes öffentlicher Tanzunterhaltungen
und der Beginn der allgemeinen Sperrzeit im Einklang, sodass Tanzlokale und
Diskotheken während ihrer nach § 9 GastVO zulässigen Öffnungszeiten auch
Tanzunterhaltungen anbieten dürfen.

An Sonntagen beginnt die allgemeine Sperrzeit und damit künftig auch das Ver-
bot öffentlicher Tanzunterhaltungen zeitgleich um 5 Uhr (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 2
GastVO). Für gesetzliche Feiertage ist wie folgt zu differenzieren: Soweit ein ge-
setzlicher Feiertag auf die Wochentage Montag bis Freitag fällt, beginnt die allge-
meine Sperrzeit und damit auch das Verbot öffentlicher Tanzunterhaltungen um 3
Uhr, in Kur- und Erholungsorten um 2 Uhr (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 1 GastVO). So-
weit ein gesetzlicher Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt, beginnt die
allgemeine Sperrzeit und damit auch das Verbot öffentlicher Tanzunterhaltungen
um 5 Uhr (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 2 GastVO). Diese Regelung steht mit dem abge-
stuften Schutzgehalt dieser Tage im Einklang.

Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 GastVO wird in der Nacht zum 1. Januar die Sperrzeit
aufgehoben, was bedeutet, dass damit für diese Nacht auch kein Tanzverbot be-
steht. Dabei sind nach § 7 Absatz 1 Satz 2 FTG am 31. Dezember von 18 bis 
21 Uhr in der Nähe von Kirchen und anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäu-
den alle Handlungen zu vermeiden, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören.
In der Nacht zum 1. Mai beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr (vgl. § 9 Absatz 2 Satz 2
GastVO). Entsprechendes gilt damit jeweils für den Beginn des Verbotes öffent -
licher Tanzunterhaltungen.

Öffentliche Tanzunterhaltungen am 1. Mai und am 3. Oktober waren nach der
bisherigen Regelung des § 10 Absatz 2 FTG explizit von dem zeitlich begrenzten
(3 bis 11 Uhr) Verbot ausgenommen. Tatsächlich ergab sich jedoch ab Beginn der
in § 9 GastVO geregelten allgemeinen Sperrzeit ein Verbot öffentlicher Tanzun-
terhaltungen. Nichts anderes gilt nach der künftigen Regelung.
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Der Wegfall der Regelung des § 10 Absatz 2 FTG hat darüber hinaus zur Folge,
dass das Verbot für öffentliche Tanzunterhaltungen im Übrigen mit dem in § 9
Absatz 1 Satz 3 der GastVO geregelten Ende der Sperrzeit um 6 Uhr wiederum
endet. Durch die geltende Regelung des § 7 Absatz 2 FTG jedoch, wonach an
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Ok-
tober während des Hauptgottesdienstes alle der Unterhaltung dienenden öffent -
lichen Veranstaltungen (vgl. § 7 Absatz 2 Nummer 2 FTG) und öffentliche Veran-
staltungen und Vergnügungen, zu denen öffentlich eingeladen oder für die Ein-
trittsgeld erhoben wird (vgl. § 7 Absatz 2 Nummer 3 FTG), verboten sind, sind
auch öffentliche Tanzunterhaltungen, da sie auch unter die in § 7 Absatz 2 Num-
mer 2 und 3 FTG genannten Veranstaltungen fallen, während des Hauptgottes-
dienstes verboten. Damit ist sichergestellt, dass auch nach dem Ende der allge-
meinen Sperrzeit um 6 Uhr die übliche Zeit des Hauptgottesdienstes durch das
sich aus § 7 Absatz 2 FTG für diesen Zeitraum ergebende Verbot öffentlicher
Tanzunterhaltungen besonders geschützt bleibt.

Die Zeit des Hauptgottesdienstes wird in entsprechender Anwendung des § 9 Ab-
satz 2 FTG an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen jeweils von den Ortspoli-
zeibehörden nach Anhörung der Pfarrämter bekannt gemacht.

Die sich aus Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 139 WRV ergebenden
Mindestanforderungen an den Sonn- und Feiertagsschutz werden eingehalten.
Diesem verfassungsrechtlich verankerten Feiertagsschutz ist ein religiöser, in der
christlichen Tradition wurzelnder Gehalt eigen, der mit einer dezidiert sozialen,
weltlich-neutral ausgerichteten Zwecksetzung einhergeht (siehe nur BVerfG, Urt.
v. 01. 12. 2009, Az. 1 BvR 2857/07, 1 BvR 2858/07 – Berliner Ladenöffnungsge-
setz). Die Lockerung des Tanzverbotes und die Inanspruchnahme des Sonn- und
Feiertages zum Zwecke der seelischen Erhebung schließen sich nicht aus, zumal
der Sonn- und Feiertagsschutz auch die profanen Elemente der Pflege der sozialen
Gemeinschaft, der Erholung und Zerstreuung mitumfasst (vgl. BVerfG, a. a. O.). 

Dem Sonn- und Feiertagsschutz kommt dabei insbesondere die Bedeutung zu,
dass sich die Bürger an Sonn- und Feiertagen von der beruflichen Tätigkeit er -
holen und das tun können, was sie individuell für die Verwirklichung ihrer per-
sönlichen Ziele und als Ausgleich für den Alltag als wichtig ansehen (vgl.
BVerfG, Urt. v. 18. 09. 1995, Az. 1 BvR 1456/95 – Buß- und Bettag). Auch in
dieser Hinsicht enthält das Gesetz keine entsprechenden Einschränkungen, viel-
mehr schränkt die Lockerung des Tanzverbotes die Bevölkerung in ihrer individuel-
len Tagesgestaltung nicht ein.

Es steht nicht zu befürchten, dass sich durch die maßvolle Lockerung des Tanz-
verbotes der Charakter der Sonn- und Feiertage als Tage der Gemeinschaft, der
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung verändert.

Der Gesetzgeber darf in seinen Regelungen auch andere Belange als den Schutz
der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung zur Geltung bringen. Ihm ist dabei
ein Ausgleich zwischen Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 139 WRV und
Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG einerseits und insbesondere Artikel 12 Absatz 1, Ar-
tikel 14 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 GG andererseits aufgegeben (BVerfG,
Urt. v. 01. 12. 2009, Az. 1 BvR 2857/07, 1 BvR 2858/07 – Berliner Ladenöffnungs-
gesetz).

Religionsfreiheit

Das vorliegende Gesetz steht unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Religi-
onsfreiheit im Einklang mit der Verfassung. Der Schutzbereich des Grundrechts
in Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG wird durch die Gesetzesänderung nicht tangiert.

Allein aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG lässt sich keine staatliche Verpflichtung
herleiten, die religiös-christlichen Feiertage und den Sonntag unter den Schutz ei-
ner generellen ganztägigen Arbeitsruhe zu stellen. Das einheitliche Grundrecht
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aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG auf Freiheit des Glaubens, des Gewissens und
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sowie auf ungestörte Reli -
gionsausübung erfährt jedoch eine Konkretisierung durch die Sonn- und Feier-
tagsgarantie nach Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 139 WRV. Die
Sonn- und Feiertagsgarantie wirkt ihrerseits als in der Verfassung getroffene Wer-
tung auf die Auslegung und Bestimmung des Schutzgehalts von Artikel 4 Absatz 1
und 2 GG ein und ist deshalb auch bei der Konkretisierung der grundrechtlichen
Schutzpflicht zu beachten (s. BVerfG, a. a. O.).

Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 139 WRV besagt, dass Sonn- und Fei-
ertage den staatlichen Schutz genießen und der Gesetzgeber unter Wahrung der
Institutsgarantie befugt ist zu regeln, ob und in welchem Umfang einzelne Feier-
tage staatlich geschützt werden sollen (siehe nur BVerfG, Urt. v. 18. 09. 1995, 
Az. 1 BvR 1456/95 – Buß- und Bettag). Aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG folgt
jedoch kein Anspruch gegen den Staat, bestimmte Feiertage ganztägig als Tage
der Arbeitsruhe auszuweisen (BVerfG, a. a. O.). Entsprechendes muss erst recht
für Freizeitvergnügungen wie Tanzunterhaltungen gelten. Daher steht Artikel 4
Absatz 1 und 2 GG der Lockerung des Tanzverbotes nicht entgegen.

Allgemeine Handlungsfreiheit

Der Schutzbereich des durch Artikel 2 Absatz 1 GG garantierten Grundrechts auf
allgemeine Handlungsfreiheit ist von dem Gesetz nicht tangiert, da die Lockerung
des Tanzverbotes lediglich die Möglichkeit zu – in zeitlicher Hinsicht – ausge-
dehnteren Tanzunterhaltungen als bisher eröffnet und insoweit die allgemeine
Handlungsfreiheit erweitert, jedoch keine entsprechenden Verpflichtungen enthält.

Soweit das vorliegende Gesetz mit einer vermehrten Inanspruchnahme von Be-
schäftigten an Sonn- und Feiertagen bei Tanzveranstaltungen verbunden ist und
damit in dieser Hinsicht auch die allgemeine Handlungsfreiheit der Beschäftig-
ten tangiert, ist festzuhalten, dass die Beschäftigten hinreichend durch die Rege-
lungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) geschützt werden. So werden insbeson-
dere die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer (vgl. § 1 Nr. 1
ArbZG) sowie der Schutz der Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage als
Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer (vgl. § 1
Nr. 2 ArbZG) durch entsprechende Regelungen im Arbeitszeitgesetz sicherge-
stellt. Insbesondere müssen nach den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes bei-
spielsweise 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei bleiben (vgl. § 11 Absatz 1
ArbZG). Überdies enthält das Arbeitszeitgesetz auch spezielle Regelungen über
die Gewährung von Ersatzruhetagen für den Ausgleich von Sonn- und Feiertags-
beschäftigung sowie Vorschriften zum Schutz der Nacht- und Schichtarbeitneh-
mer (vgl. insbesondere die Regelungen in § 2, § 6, § 8, § 9 und § 11 ArbZG). Vor
diesem Hintergrund ist im Rahmen der Abwägung zwischen den durch das
Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit geschützten Interessen der Be-
schäftigten an einer möglichst geringen Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen
einerseits und den durch die Grundrechte der Berufs- und Eigentumsfreiheit ge-
schützten Interessen der Gewerbetreibenden und Unternehmen sowie den auch
durch die allgemeine Handlungsfreiheit geschützten Interessen anderer Personen
an in zeitlicher Hinsicht ausgedehnteren Tanzunterhaltungen andererseits letzte-
ren der Vorrang einzuräumen.

Sonstige Grundrechtspositionen

Die gesetzliche Regelung steht auch mit anderen grundrechtlich geschützten
Rechtspositionen im Einklang, insbesondere mit der von Artikel 12 Absatz 1 und
Artikel 14 Absatz 1 GG geschützten Berufs- und Eigentumsfreiheit von Gewerbe-
treibenden und Unternehmen, da die teilweise Aufhebung des Tanzverbotes ledig-
lich die Möglichkeit für Tanzunterhaltungen in künftig – in zeitlicher Hinsicht –
größerem Umfang eröffnet.
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Der vom Bundesverfassungsgericht anerkannte weite Einschätzungs-, Wertungs-
und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers wird bei der nur begrenzten gesetz -
lichen Lockerung der Vorschriften über das Tanzverbot eingehalten. Das verfas-
sungsrechtlich gewährleistete Mindestniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes
wird aufgrund der im Übrigen fortbestehenden Regelungen des Feiertagsgesetzes
durch die nur Tanzunterhaltungen betreffenden Änderungen nicht unterschritten.

b) Euroanpassung

Die bislang in § 13 Absatz 2 FTG angegebene Bußgeldobergrenze von 3 000
Deutsche Mark soll im Zuge einer Euro-Anpassung künftig in 1 500 Euro angege-
ben werden.

Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998, ABl.
EG Nr. L 139 vom 11. 05. 1998, S. 1 ist die Bezugnahme auf nationale Währungs-
einheiten in am 1. Januar 2002 bereits bestehenden Rechtsvorschriften als Bezug-
nahme auf die Euro-Einheit entsprechend dem jeweiligen Umrechnungskurs zu
verstehen. Überdies gelten nach dieser Verordnung die in der Verordnung (EG)
1103/97 des Rates vom 17. 06. 1997, ABl. EG Nr. L 162 vom 19.06.1997, S. 1
niedergelegten Rundungsregeln.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 2866/98 des Rates vom 31. Dezember 1998, ABl.
EG Nr. L 359 vom 31. 12. 1998, S. 1 beträgt der amtliche Umrechnungskurs 1 Eu-
ro = 1,95583 DM. 

Bei der Angabe der Bußgeldobergrenze ist damit im Wege der Umrechnung an
die Stelle des runden Betrags von 3 000 DM der ungerade Betrag von 1.533,88
Euro getreten. Im Sinne einer praktischen Handhabung ist eine Anpassung der
Bußgeldobergrenzenangabe durch Glättung sinnvoll und üblich, um auf Seiten
der Bevölkerung nicht die Abschätzung der Folgen ihres Tuns zu erschweren und
auf Seiten der Verwaltung einen Mehraufwand im Verwaltungsvollzug durch die
ansonsten notwendige Umrechnung zu vermeiden. Bei Rundung auf den nächsten
vollen Euro-Betrag ergibt sich für die Angabe der Bußgeldobergrenze ein Betrag
von 1 500 Euro. 

c) Inkrafttreten

Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach seiner Bekannt-
machung.

3. Alternativen 

Alternativ kommt die Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes in Betracht.

4. Nachhaltigkeitscheck

Inwiefern das Gesetz eine Änderung des Freizeitverhaltens und der Feierabendge-
staltung der Bevölkerung bewirkt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraus-
sagen.

Das Gesetz wird nach heutiger Sicht im Hinblick auf die die Nachhaltigkeit be-
sonders prägenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte als neutral
eingestuft.

5. Finanzielle Auswirkungen 

Die Änderung des Feiertagsgesetzes wird keine negativen Auswirkungen für die
öffentlichen Haushalte sowie für Unternehmen und Private haben. 
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B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 – Änderung des Feiertagsgesetzes

Zu Artikel 1 Nummer 1

§ 8 Absatz 1 Satz 2 FTG wird dahingehend geändert, dass künftig am Totenge-
denktag öffentliche Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den
Schank- und Speisebetrieb hinausgehen sowie sonstige öffentliche Veranstaltun-
gen, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse
der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen sowie öffentliche Sportveran-
staltungen nicht mehr ab 3 Uhr, sondern ab 5 Uhr verboten sind. Eine solche An-
passung des § 8 Absatz 1 Satz 2 FTG ergibt sich folgerichtig aus den entsprechen-
den Änderungen des §§ 10 und 11 FTG, nach denen das Verbot für Tanzunterhal-
tungen am Totengedenktag künftig nicht mehr ab 3 Uhr, sondern ab 5 Uhr gilt
(siehe Artikel 1 Nummer 2).

Zu Artikel 1 Nummer 2

Der bisherige § 10 Absatz 1 FTG wird dahingehend geändert, dass das bisher be-
stehende ganztägige Tanzverbot für öffentliche Tanzunterhaltungen an Gründon-
nerstag und Karsamstag aufgehoben wird. Künftig soll ein zeitlich begrenztes
Tanzverbot von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr und damit aus-
schließlich am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot gelten.

Das bisher am Ersten Weihnachtsfeiertag bestehende ganztägige Tanzverbot für
öffentliche Tanzunterhaltungen (vgl. § 10 Absatz 1 FTG) wird ebenfalls aufgeho-
ben. Soweit der Erste Weihnachtsfeiertag auf die Wochentage Montag bis Freitag
fällt, gilt an diesem künftig aufgrund der Geltung der Regelungen über die all -
gemeine Sperrzeit lediglich ein Verbot öffentlicher Tanzunterhaltungen von 3 bis
6 Uhr, in Kur- und Erholungsorten von 2 bis 6 Uhr, soweit er auf einen Samstag
oder Sonntag fällt, von 5 bis 6 Uhr.

Überdies wird das bislang am 24. Dezember bestehende zeitlich begrenzte Verbot
öffentlicher Tanzunterhaltungen aufgehoben. Öffentliche Tanzunterhaltungen
sind an diesem Tag künftig im Rahmen der gesetzlichen Grenzen der Regelungen
über die allgemeine Sperrzeit nach § 9 Absatz 1 GastVO erlaubt. Tanzunterhal-
tungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen wa-
ren bereits nach der bisherigen Rechtslage am 24. Dezember erlaubt (vgl. § 11
FTG), sodass diese bisher bestehende Divergenz künftig ausgeräumt ist.

Der in § 10 FTG geregelte Beginn des Tanzverbotes für öffentliche Tanzunterhal-
tungen an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und
Totengedenktag, der bislang bei 3 Uhr lag, wird jeweils mit dem Beginn der in § 9
Absatz 1 GastVO geregelten allgemeinen Sperrzeit in Einklang gebracht, sodass
künftig der Beginn des Tanzverbotes und der Beginn der allgemeinen Sperrzeit
für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten an
diesen Feiertagen im Einklang stehen.

Künftig soll die bisherige Regelung des § 10 Absatz 2 FTG wegfallen, wonach öf-
fentliche Tanzunterhaltungen an den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feierta-
gen bisher zwischen 3 und 11 Uhr verboten sind. Allerdings gilt zum Schutz des
Hauptgottesdienstes weiterhin das sich aus § 7 Absatz 2 FTG ergebende Verbot,
das auch öffentliche Tanzunterhaltungen umfasst. Der Beginn des Verbotes für
öffentliche Veranstaltungen und damit auch für öffentliche Tanzunterhaltungen
wird sich nach dem Wegfall des § 10 Absatz 2 FTG mangels anderweitiger Rege-
lungen im Feiertagsgesetz nach dem Beginn der in § 9 GastVO geregelten allge-
meinen Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Ver -
gnügungsstätten bestimmen und damit mit diesem im Einklang stehen.
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Durch die geltende Regelung des § 7 Absatz 2 Nummer 2 und 3 FTG, wonach an
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Ok-
tober während des Hauptgottesdienstes bestimmte Veranstaltungen, unter die
auch öffentliche Tanzunterhaltungen fallen, verboten sind, ist sichergestellt, dass
nach dem Ende der allgemeinen Sperrzeit um 6 Uhr die Zeit des Hauptgottes -
diens tes durch das sich aus § 7 Absatz 2 FTG für diesen Zeitraum ergebende Ver-
bot öffentlicher Tanzunterhaltungen besonders geschützt bleibt.

Folgerichtig zur Änderung von § 10 FTG wird § 11 FTG dahingehend geändert,
dass künftig für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesell-
schaften in Wirtschaftsräumen das bisher bestehende ganztägige Tanzverbot an
Gründonnerstag und Karsamstag aufgehoben wird. Künftig soll ein zeitlich be-
grenztes Tanzverbot von Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr und da-
mit ausschließlich am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot gelten. Das bisher
am Ersten Weihnachtsfeiertag bestehende ganztägige Verbot für Tanzunterhaltun-
gen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen soll
ebenfalls aufgehoben werden.

Folgerichtig zur Änderung des § 10 FTG wird § 11 FTG dahingehend geändert,
dass künftig der Beginn des Verbotes von Tanzunterhaltungen von Vereinen und
geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen an Allerheiligen, am All -
gemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totengedenktag, der bislang bei 
3 Uhr lag, ebenfalls jeweils mit dem Beginn der in § 9 Absatz 1 GastVO geregel-
ten allgemeinen Sperrzeit in Einklang gebracht wird.

Diese Gesetzesänderung wird dadurch vollzogen, dass § 11 FTG künftig derge-
stalt gefasst wird, dass die für öffentliche Tanzunterhaltungen geltende Regelung
des § 10 FTG entsprechend für Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlosse-
nen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen gilt.

Zu Artikel 1 Nummer 3

Die bislang nach dem Gesetzeswortlaut des § 13 Absatz 2 FTG in der Währung 
3 000 Deutsche Mark angegebene Bußgeldobergrenze erfährt eine Euro-Anpas-
sung und wird künftig in 1 500 Euro angegeben.

Zu Artikel 2

Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach seiner Bekannt-
machung.

C. Anhörungsergebnis und Bewertung

Das Innenministerium hat allen in Baden-Württemberg ansässigen Kirchen, Reli-
gionsgemeinschaften und religiös-weltanschaulichen Gemeinschaften mit Kör-
perschaftsstatus, den kommunalen Landesverbänden, dem Landesbeauftragten für
Datenschutz, dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg
e. V., dem Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag e. V.,
dem Baden-Württembergischen Handwerkstag e. V., dem Landesseniorenrat Ba-
den-Württemberg e. V. sowie dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg die
Möglichkeit gegeben, zu dem Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. Der Ge -
setzes entwurf ist überdies in das Beteiligungsportal Baden-Württemberg und in
das Dienstleistungsportal Service-BW eingestellt worden.

Im Rahmen der Anhörung haben sich folgende Einrichtungen, Kammern und
Verbände zu dem Gesetzesentwurf geäußert:

•   die Evangelische Landeskirche in Baden, die Evangelische Landeskirche in
Württemberg, die Erzdiözese Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart in
einer gemeinsamen Stellungnahme
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•   das bischöfliche Ordinariat Mainz

•   der Landesfamilienrat Baden-Württemberg

•   der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg e. V.

•   der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag e. V.

•   die Freireligiöse Landesgemeinde Baden

•   der Gemeindetag Baden-Württemberg

•   der Landkreistag Baden-Württemberg

•   die Stadt Stuttgart

•   der Landesbeauftragte für Datenschutz.

Alle genannten Stellen haben ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem Gesetzes-
vorhaben signalisiert und dabei zum Teil diverse Anliegen geltend gemacht. Im
Einzelnen:

Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg hat in seiner zustimmenden Stellung -
nahme begrüßt, dass mit der geplanten Gesetzesänderung der Sonntagsschutz be-
stehen bleibe und überdies hervorgehoben, dass die geplante Lockerung des
Tanzverbotes eine moderate Anpassung des Feiertagsgesetzes an die geänderten
Lebensgewohnheiten darstelle.

Auch der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg e. V. hat
die geplante Gesetzesänderung ausdrücklich begrüßt, insbesondere weil sie einen
sinnvollen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen schaffe und aus
Branchensicht auch eine gelungene Maßnahme zum Bürokratieabbau darstelle.
Die Harmonisierung des Beginns des Tanzverbotes und des Beginns der Sperrzeit
führe für die Unternehmen zu einer deutlichen Vereinfachung und mehr Transpa-
renz bei der Rechtsanwendung.

Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag e. V. hat den Ge-
setzesentwurf ebenfalls zustimmend kommentiert und dabei betont, dass den
kirchlichen und gesellschaftlichen Feiertagen grundsätzlich der allerhöchste Res -
pekt gelte, bestehende Gesetze jedoch auch an veränderte gesellschaftlichen Be-
dingungen, Strukturen und an das Verhalten aller Generationen angepasst werden
müssten. Das nach der bisherigen Rechtslage bestehende Tanzverbot sei nicht
mehr zeitgemäß und entspreche nicht mehr dem Ausgeh- und Freizeitverhalten
des Großteils der Bevölkerung. Mit der geplanten Gesetzesänderung blieben die
Persönlichkeitsrechte des Einzelnen erhalten bzw. würden sogar noch gestärkt.
Rigorose Tanzverbote wirkten sich auf die Branche der Gastronomie negativ aus,
da sie Umsatzverluste und Konflikte mit den Gästen bedeuteten. Die getränke -
geprägte Gastronomie weise in Baden-Württemberg jährlich einen Umsatz von
582 Millionen Euro auf. Durch die Lockerung des Tanzverbotes würde sich zu-
dem die gerade in „grenznahen“ Gebieten (z. B. Mannheim) bestehende Wettbe-
werbsverzerrung reduzieren. Überdies sei der geplante Gleichklang zwischen Be-
ginn des Tanzverbotes und Beginn der Sperrzeit ein sinnvoller Beitrag zum Büro-
kratieabbau. Der Schutz der Karwoche sei zu begrüßen.

Die Freireligiöse Landesgemeinde Baden äußerte sich dahingehend, dass die be-
absichtigte Gesetzesänderung ihre volle Zustimmung finde. Ergänzend wurde
mitgeteilt, dass die geplante Gesetzesänderung aus ihrer Sicht nicht weit genug
gehend sei, da die sich wandelnde Gesellschaft mit dem nachweisbar schwinden-
den Einfluss der christlichen Kirchen es sehr fraglich erscheinen lasse, ob ein auf
Vorstellungen des Christentums basierendes Verbot bestimmter, andere Personen
in der Regel nicht einschränkender oder störender Tätigkeiten noch zeitgemäß sei.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat betont, dass nur eine maßvolle und
dem jeweiligen Sonn- und Feiertag entsprechende Reduzierung des Sonn- und
Feiertagsschutzes unterstützt werden könne, da die christlich-abendländische
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Wertekultur in den Mitgliedsstädten und -gemeinden eine zentrale Rolle spiele
und ein prägendes Element für das dort stattfindende öffentliche Leben sei. Es
werde ausdrücklich begrüßt, dass mit der geplanten Gesetzesänderung das an
Karfreitag ganztägig bestehende Tanzverbot weiterhin beibehalten werde.

Soweit der Gemeindetag ausführt, dass das zeitlich begrenzte Tanzverbot von
Gründonnerstag 18 Uhr bis Karsamstag 20 Uhr nur mitgetragen werden könne,
sofern die Grenzen von 18 bzw. 20 Uhr als absolute Mindestgrenzen angesehen
werden, sei angemerkt, dass es sich bei diesen Grenzen nach dem Willen des Ge-
setzgebers um solche absolute Mindestgrenzen handelt.

Darüber hinaus macht der Gemeindetag geltend, dass bei der Aufhebung des
ganztägigen Tanzverbotes für öffentliche Tanzunterhaltungen am Ersten Weih-
nachtsfeiertag aus der Gesetzesbegründung nicht klar hervorgehe, ob künftig die-
ses Verbot gänzlich aufgehoben werde oder die Sperrzeit nach § 9 Gaststättenver-
ordnung gelte. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Gesetzesbegrün-
dung unter A. 2. a. bereits entsprechende Ausführungen zur künftigen Geltung der
allgemeinen Regelungen über die Sperrzeit am Ersten Weihnachtsfeiertag enthält.
Im Sinne der Rechtsklarheit ist auch ein entsprechender Hinweis in der Einzelbe-
gründung zu Artikel 1 Nummer 2 aufgenommen worden.

Soweit der Gemeindetag betont, dass der Schutz des Gottesdienstes am 24. De-
zember ab 17 Uhr vor dem Hintergrund der Aufhebung des zeitlich begrenzten
Tanzverbotes an diesem Tag auch weiterhin als erforderlich angesehen werde, sei
darauf hingewiesen, dass die bestehende Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 2 FTG,
die die genannten Regelungen zum Schutz des Gottesdienstes am 24. Dezember
enthält, von der vorliegenden Gesetzesänderung nicht berührt wird und daher un-
verändert wie bisher weiter gilt.

Der Gemeindetag führt überdies aus, dass die Aufhebung des zeitlich begrenzten
(3 bis 11 Uhr) Tanzverbotes an den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feierta-
gen nach § 10 Absatz 2 FTG als kritisch erachtet werde, da dadurch an diesen Ta-
gen künftig öffentliche Tanzunterhaltungen im Rahmen der gesetzlichen Grenzen
der Regelungen über die allgemeine Sperrzeit nach § 9 GastVO erlaubt seien und
ohne die Regelung des § 7 Absatz 2 FTG, die die Hauptgottesdienstzeit schützt,
sämtliche von § 7 Absatz 2 FTG erfasste Veranstaltungen ab dem Ende der Sperr-
zeit um 6 Uhr erlaubt seien. Diese Einwendung greift nicht durch, da die Rege-
lung des § 7 Absatz 2 FTG auch künftig unverändert fortgilt. Soweit der Gemein-
detag geltend macht, dass eine solche Regelung dem Sonntag als Tag der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhebung nicht gerecht werde und zu einer Zerstückelung
der Erlaubnis- und Verbotstatbestände auf zwei einstündige Zeiträume am Sonn-
tag führe und überdies jede erteilte Ausnahmeerlaubnis nach § 7 Absatz 2 FTG ei-
ner vorherigen mit Verwaltungsaufwand verbundenen Anhörung der Kirchen be-
dürfe, ist anzumerken, dass die Lockerung des Tanzverbotes und die Inanspruch -
nahme des Sonn- und Feiertages zum Zwecke der seelischen Erhebung sich nicht
ausschließen, zumal der Sonn- und Feiertagsschutz auch die profanen Elemente
der Pflege der sozialen Gemeinschaft, der Erholung und Zerstreuung mitumfasst
(vgl. BVerfG, Urt. v. 01. 12. 2009, Az. 1 BvR 2857/07, 1 BvR 2858/07). Künftig
können öffentliche Tanzunterhaltungen an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
durch den Wegfall der Regelung des § 10 Absatz 2 FTG tatsächlich in den kurzen
Zeiträumen zwischen 6 Uhr und dem (wie auch schon bisher, vgl. § 9 FTG) durch
die Ortspolizeibehörden jeweils nach Anhörung der Pfarrämter festgelegten Be-
ginn der jeweiligen Zeit des Hauptgottesdienstes rein theoretisch erlaubt sein. An-
gesichts der Kürze der betreffenden Zeiträume wird dies jedoch in der Praxis
kaum eine Rolle spielen. Ein gegenüber bisher erhöhter Verwaltungsaufwand
durch die Erteilung von Ausnahmebewilligungen i. S. v. § 12 Absatz 1 FTG ist
nicht zu erwarten, da diese künftig in demselben Rahmen wie bisher auch zulässig
sind und die genannten kurzen Zeiträume keine zusätzlichen Argumente für die
Erteilung einer Ausnahmebewilligung zu bieten vermögen.
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Soweit der Gemeindetag ausführt, dass die Aufhebung des Tanzverbots für Verei-
ne und geschlossene Gesellschaften in Wirtschaftsräumen am Ersten Weihnachts-
feiertag und am 24. Dezember als kritisch gesehen wird, da es im Rahmen der Ge-
nehmigungspraxis zu zusätzlichen Hürden für die Kommunen kommen könne, ist
festzuhalten, dass bereits nach der geltenden Rechtslage am 24. Dezember kein
Tanzverbot für Vereine und geschlossene Gesellschaften in Wirtschaftsräumen
bestand (vgl. § 11 FTG). Zudem gilt, dass durch die Aufhebung des ganztägigen
Tanzverbotes am Ersten Weihnachtsfeiertag weniger Verwaltungsaufwand als
bisher zu erwarten sein dürfte, da mit dem Wegfall des Tanzverbotes das Erfor-
dernis einer Ausnahmebewilligung entbehrlich wird. Die Hauptgottesdienstzeiten
sind dabei weiterhin wie bisher nach § 7 FTG geschützt.

Abschließend weist der Gemeindetag darauf hin, dass der Sonn- und Feiertags-
schutz seither über das Polizeirecht geregelt sei und durch die nun in der Gaststät-
tenverordnung etablierte Regelung zum gleichen Rechtsinstitut für die Genehmi-
gungspraxis eine erhebliche Erschwernis entstehe, die für die handelnden Verwal-
tungspersonen – vielleicht auch für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger – nur
schwer nachvollziehbar sei. Diese Anregung wird aufgenommen: Es wird von der
ursprünglich geplanten Verweisung auf die Regelungen der Gaststättenverord-
nung im Feiertagsgesetz abgesehen. Anstatt dessen werden die Tanzverbotszeiten
an den Regelungen über die allgemeine Sperrzeit nach § 9 Absatz 1 GastVO aus-
gerichtet und im Feiertagsgesetz selbst explizit geregelt.

Der Landkreistag Baden-Württemberg hat sich dahingehend geäußert, dass gegen
die politische Entscheidung, das Tanzverbot des Feiertagsgesetzes behutsam zu
lockern, keine Einwände bestünden. Der Gesetzentwurf berücksichtigte den inso-
weit erfolgten Zeitenwandel und knüpfe an frühere gesetzliche Lockerungen an.
Die Neuregelung erscheine daher folgerichtig.

Die Evangelische Landeskirche in Baden, die Evangelische Landeskirche in
Württemberg, die Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart haben in
einer gemeinsamen Stellungnahme betont, dass die Respektierung des Sonntags
und der christlichen Feiertage nicht nur ein Maßstab für Glaube und Kirchlich-
keit, sondern auch ein deutlicher Indikator für die Wertordnung der Gesellschaft
sei. Vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses und der gesellschaftlichen Re-
levanz christlicher Feiertage nähmen die Kirchen zur Kenntnis, dass die beabsich-
tigte Änderung des Feiertagsgesetzes sich auf die Neuordnung des Tanzverbots an
bestimmten Feiertagen beschränke, im Übrigen aber die als gesetzliche Feiertage
anerkannten kirchlichen Feste und Schutzbestimmungen, insbesondere zur unge-
störten Feier des Gottesdienstes und zur Sicherung des stillen Charakters für ge-
wisse Feiertage durch ein Verbot bestimmter Veranstaltungen, unberührt lasse.
Solange die Zeit des Hauptgottesdienstes geschützt bleibe, seien die geplante gene-
relle Streichung des bisher auf die Zeit von 3 Uhr bis 11 Uhr begrenzten Tanzver-
bots an Sonn- und Feiertagen und die Harmonisierung des Beginns des Tanzver-
bots mit den Regelungen über die Sperrfrist nach § 9 der Gaststättenverordnung
grundsätzlich vertretbar, auch wenn eine Sperrzeit im Umfang von einer Stunde
fast nur noch symbolische Bedeutung habe und die Frage aufwerfe, ob für die Auf-
hebung des Tanzverbotes von 6 Uhr bis 11 Uhr ein ernstzunehmendes Bedürfnis
bestehe und ob eine zeitlich so zerstückelte Regelung Akzeptanz finden könne.
Auf die entsprechenden vorausgegangenen Ausführungen hierzu wird verwiesen.

Die Kirchen haben zudem betont, dass sie es begrüßen würden, wenn die bisheri-
ge Regelung zum 24. und 25. Dezember beibehalten werden könnte, da die bishe-
rige Regelung für den Charakter dieser hohen kirchlichen Feiertage angemessen
sei und dies auch Menschen vermittelbar sei, die einer anderen oder keiner Reli -
gionsgemeinschaft angehörten. An der Lockerung des Tanzverbotes am 24. und
25. Dezember wird festgehalten. Der Charakter der Weihnachtsfeiertage wird da-
durch nicht tangiert, zumal die Gottesdienste vor Störungen weiterhin wie bisher
nach den Regelungen des § 7 Absatz 1 und Absatz 2 FTG besonders geschützt
werden. Im Übrigen haben die Kirchen im Rahmen eines Meinungsaustausches
signalisiert, die Regelung hinzunehmen.
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Nach Auffassung der Kirchen sollte das FTG die Regelungen zum Beginn der
Sperrzeit weiterhin selbst treffen. Der Vorschlag der Kirchen, von der Verweisung
auf die Regelung der Gaststättenverordnung abzusehen und die Tanzverbotszeiten
im Feiertagsgesetz selbst zu regeln, wird im Gesetzesentwurf aufgenommen.

Die übrigen angeschriebenen Stellen haben sich nicht geäußert.

Beim Dienstleistungsportal Service-BW sind keine Anregungen zu dem Geset-
zesvorhaben eingegangen.

Im Beteiligungsportal Baden-Württemberg haben sich insgesamt zehn Personen
geäußert. Im Einzelnen:

Bei den Kommentierungen handelt es sich überwiegend um Bewertungen des Ge-
setzentwurfes, wobei lediglich vereinzelt konkret auf den Inhalt des Gesetzentwur-
fes eingegangen wurde. Drei Kommentierungen enthalten befürwortende Äußerun-
gen, sieben ablehnende Äußerungen bzw. weitergehende Forderungen zur Ände-
rung des Feiertagsgesetzes. Soweit weitere Änderungen des Feiertagsgesetzes vor-
geschlagen wurden, sei erwähnt, dass mit der vorliegenden Gesetzesänderung ledig-
lich die Lockerung des Tanzverbotes und die Euroanpassung der Bußgeldobergren-
ze intendiert waren, jedoch keine weitergehenden Änderungen des Feiertagsrechts.
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